
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz vom 16. April 2024
Beschlussseite zu TOP 2 (SV-Nr. 20-26 / V 11279)

Beschluss:

 
 

1. Vom Vortrag der Referentin wird Kenntnis genommen.

2. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, in 

Zusammenarbeit mit den beteiligten Referaten und Eigenbetrieben den 

Maßnahmenkatalog aus Anlage 2 umzusetzen.

3. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, einen Kick-off 

Termin zu organisieren, um die Umsetzung und Federführung der 

Maßnahmen aus der Re:lektro-Strategie (Anlage 2) zu koordinieren.

4. Das Referat für Informationstechnologie wird gebeten, im halbjährigen 

Turnus das Referat für Klima- und Umweltschutz über die aktuelle 

Zusammenarbeit mit dem neuen Dienstleister für Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) zu informieren.

5. Die Circular Economy Koordinierungsstelle informiert den Stadtrat mit einem 

kurzen Zwischenbericht über die Umsetzung der Elektrogerätestrategie im 

Jahr 2025.

6. Die Circular Economy Koordinierungsstelle wird dem Stadtrat regelmäßig 

eine Evaluation und Fortschreibung der Elektrogerätestrategie vorlegen.

7. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die im Jahr 2024 

einmalig erforderlichen Haushaltsmittel für Kommunikationsmaßnahmen in 

Höhe von 100.000 EUR aus dem eigenen Referatsbudget zu finanzieren.
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8. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, für die Umsetzung 

der Kommunikationsmaßnahmen eine*n externe*n Dienstleister*in zu 

beauftragen.

9. Die Vergabestelle 1 führt das Vergabeverfahren zu den in dieser Vorlage 

genannten Bedingungen durch und erteilt den Zuschlag auf das 

wirtschaftlichste Angebot wie unter Punkt 8 des Vortrags dargestellt.

10. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03045 „Elektroschrott-Strategie für München“ vom 

05.09.2022 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

11. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit bleibt der Vollversammlung des 

Stadtrates vorbehalten. 


